
Allgemeinverfügung

der Stadt Mönchengladbach
zum Betretungsverbot von

Tages- und
Nachtpflege einrichtungen im
Sinne des Elften Buches
Sozialgesetzbuch, von

tagesstrukturierenden Ein-
richtungen der Eingliederungs-
hilfe (Werkstätten, Tagesstätten
oder sonstige vergleichbare
Angebote), für Einrichtungen
der beruflichen Rehabilitation
sowie von interdisziplinären
oder heilpädagogischen

Frühförderstellen, heilpädago-
gischen Praxen und Autismus-
zentren ab Mittwoch, 18. März
2020, zur Verhinderung der
weiteren Ausbreitung von

SARS-CoV-2

Auf der Grundlage der  §§ 3 Absatz 1, 7
Absatz 3, 9 Absatz 1 Ordnungsbehörden-
gesetz (OBG NRW) in Verbindung mit § 28
Absatz 1 Satz 2 Infektionsschutzgesetz
(IfSG) ergeht die Weisung, die erforder -
lichen Maßnahmen zur Durchsetzung
kontaktreduzierender Maßnahmen für
nach folgende Einrichtungen und unter fol-
genden Bedingungen ab sofort zu treffen:
 1. Sämtliche Tages- und Nachtpflege-

einrichtungen im Sinne des Elften Bu-
ches Sozialgesetzbuch, tagesstruktu-
rierenden Einrichtungen der Einglie-
derungshilfe (Werkstätten, Tagesstät-
ten oder sonstige vergleichbare An-
gebote) sowie Einrichtungen der be-
ruflichen Rehabilitation haben ab
Mittwoch, 18. März 2020, allen Nut-

zerinnen und Nutzern zunächst bis
zum 19. April 2020 den Zutritt zu ver-
sagen. Dies gilt insbesondere für Bil-
dungseinrichtungen für berufsvorbe-
reitende und ausbildende Maßnah-
men, die sich an Menschen mit Be-
hinderungen richten, wie z. B. Berufs-
bildungswerke, Berufsförderungs-
werke, Berufliche Trainingszentren.

 2. Auszunehmen sind Nutzerinnen und
Nutzer, die im eigenen häuslichen
Umfeld untergebracht sind und deren
Betreuungs- oder Pflegeperson eine
unverzichtbare Schlüsselperson ist.
Die Pflege und / oder Betreuung soll
erfolgen, sofern eine private Betreu-
ung insbesondere durch Familien -
angehörige oder die Ermöglichung
flexibler Arbeitszeiten und Arbeits -
gestaltung (bspw. Homeoffice) nicht
gewährleistet werden kann.

    Schlüsselpersonen sind Angehörige
von Berufsgruppen, deren Tätigkeit
der Aufrechterhaltung der öffent -
lichen Sicherheit und Ordnung sowie
der medizinischen und pflegerischen
Versorgung der Bevölkerung und der
Aufrechterhaltung zentraler Funktio-
nen des öffentlichen Lebens dient.
Dazu zählen insbesondere:

    Alle Einrichtungen, die der Gesund-
heitsversorgung und der Pflege so-
wie der Behindertenhilfe, Kinder- und
Jugendhilfe der öffentlichen Sicher-
heit und Ordnung einschließlich der
nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr
(Feuerwehr, Rettungsdienst und Ka-
tastrophenschutz), der Sicherstellung
der öffentlichen Infrastrukturen (Tele-
kommunikationsdienste, Energie,
Wasser, ÖPNV, Entsorgung), der Le-
bensmittelversorgung und der Hand-
lungsfähigkeit zentraler Stellen von
Staat, Justiz und Verwaltung dienen.

 3. Die Unentbehrlichkeit ist der betref-
fenden Einrichtung gegenüber durch

eine schriftliche Bestätigung des je-
weiligen Arbeitgebers bzw. Dienst-
vorgesetzten nachzuweisen.

 4. Auszunehmen sind weiterhin Nutze-
rinnen und Nutzer deren pflegerische
oder soziale Betreuung für den Zeit-
raum, in dem sie sich normalerweise
in einer WfbM aufhalten, nicht sicher-
gestellt ist. Die Träger der WfbM sind
angehalten, für die betroffenen Per-
sonen eine Betreuung im notwendi-
gen Umfang sicherzustellen. Sie soll-
ten zu diesem Zweck mit Anbietern
von Wohneinrichtungen zusammen-
arbeiten.

 5. Auszunehmen sind zudem diejenigen
Rehabilitandinnen und Rehabili -
tanden, die einen intensiven und
persönlichen Betreuungsaufwand
benötigen, dem im häuslichen Rah-
men nicht entsprochen werden kann.
Für diese Teilnehmenden kann auf
Elternwunsch bzw. auf Bedarfs -
meldung des / der Teilnehmenden im
Einzelfall nach Entscheidung der
Schulleitung ein Betreuungsangebot
vor Ort in der Einrichtung sicher -
gestellt werden. Da dieser Personen-
kreis zur besonders vulnerablen Be-
völkerungsgruppe gehört, sind ent-
sprechende Schutzmaßnahmen zu
beachten. Zur Flankierung der kon-
taktreduzierenden Maßnahmen kann,
soweit möglich, das Unterrichtsge-
schehen auf virtuelle Lernwelten um-
gestellt werden und durch die Bil-
dungsträger weiter begleitet werden.

 6. Auszunehmen sind darüber hinaus
Nutzerinnen und Nutzer von Tages-
und Nachtpflegeeinrichtungen im
Sinne des Elften Buches Sozialge-
setzbuch, deren häusliche Versor-
gung bei Wegfall der teilstationären
Pflege und Betreuung glaubhaft ge-
fährdet wäre. Über die Gewährung ei-
ner Ausnahmeregelung entscheidet
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die Leitung der bisher genutzten Ein-
richtung im Einzelfall unter Ab -
wägung der Gesamtumstände – ins-
besondere der erhöhten Gefahren
durch das neuartige Corona-Virus
SARS-CoV-2 einerseits und einer
drohenden unzureichenden häus -
lichen Versorgung sowie verbesserter
Schutzvorkehrungen bei einer Redu-
zierung der Zahl der in der Einrich-
tung zu versorgenden Personen an-
dererseits.

 7. Die Betretungsverbote unter 1. gelten
auch für interdisziplinäre oder heil-
pädagogische Frühförderstellen, heil-
pädagogische Praxen und Autismus-
zentren, soweit dies nicht medizi-
nisch dringend notwendig angezeigt
ist. Daneben gelten die Betretungs-
verbote unter 1. auch für Betreuungs-
gruppen, die als Angebote zur Unter-
stützung im Alltag im Sinne der Aner-
kennungs- und Förderungsverord-
nung (AnFöVO) anerkannt wurden.

 8. Zu den Ausnahmen, die unter Ziffern
2 sowie 4 – 7 bestimmt sind, gilt,
dass ein zumutbarer Transport für
den Hin- und Rückweg sicherzustel-
len ist, der die derzeit besonderen
Risiken durch eine Infektion mit
SARS-CoV-2 berücksichtigt.

 9. Auf die sofortige Vollziehung nach
§ 28 Absatz 3 i.V. m. § 16 Absatz 8
IFSG wird hingewiesen.

10. Zuständige Behörde für Maßnahmen
nach § 28 IfSG sind nach § 3 ZVO-
IfSG Städte und Gemeinden als ört -
liche Ordnungsbehörden.

Begründung:

Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2
hat sich in kurzer Zeit weltweit verbreitet.
Auch in Deutschland und insbesondere in
Nordrhein-Westfalen gibt es inzwischen
zahlreiche Infektionen.
Vor dem Hintergrund drastisch steigender
Infektionszahlen in den vergangenen Ta-
gen und der weiterhin dynamischen Ent-
wicklung der SARS-CoV-2 Infektionen ist
es erforderlich, weitere kontaktreduzieren-
de Maßnahmen zur Beeinflussung – ins-
besondere Verzögerung – der Ausbrei-
tungsdynamik zu ergreifen und Infektions-
ketten zu unterbrechen.
Durch den vorherrschenden Übertra-
gungsweg von SARS-CoV-2 (Tröpfchen)

z.B. durch Husten, Niesen oder teils mild
erkrankte oder auch asymptomatisch infi-
zierte Personen kann es leicht zu Übertra-
gungen von Mensch-zu-Mensch kommen.

Zu 1.:

Zu den erforderlichen kontaktreduzieren-
den Maßnahmen gehört auch eine Be-
schränkung der Ausbreitung auf der
Grundlage von § 28 IfSG in Tages- und
Nachtpflegeeinrichtungen im Sinne des
Elften Buches Sozialgesetzbuch sowie ta-
gesstrukturierenden Einrichtungen der
Eingliederungshilfe (Werkstätten, Tages-
stätten oder sonstigen vergleichbaren An-
gebote). Dort bzw. auf dem gemeinsamen
Transport in die genannten Einrichtungen
treten insbesondere Menschen, die durch
Alter, Vorerkrankung oder Behinderung
einem besonderen Risiko durch das
Corona-Virus ausgesetzt sind, in engen
Kontakt miteinander.
Hinzu kommt, dass das Einhalten diszipli-
nierter Hygieneetiketten zudem abhängig
von der Möglichkeit der Übernahme von
(Eigen-)Verantwortung ist und bei den
Nutzerinnen und Nutzern der beschriebe-
nen Einrichtungen häufig nicht vorausge-
setzt werden kann. Damit steigt die Ge-
fahr, dass sich Infektionen innerhalb die-
ser Einrichtungen verbreiten und in die Fa-
milien bzw. Wohngruppen weitergetragen
werden. Aus diesen Gründen ist nach Ab-
wägung aller Umstände eine allgemein-
gültige Anordnung erforderlich, um eine
Verbreitung der Infektion zu verhindern.

Zu 2.:

Die öffentliche Sicherheit und Ordnung
sowie die medizinische und pflegerische
Versorgung der Bevölkerung muss unter
Berücksichtigung der Erforderlichkeit der
Zugangsbeschränkung zu Tages- und
Nachtpflegeeinrichtungen im Sinne des
Elften Buches Sozialgesetzbuch sowie zu
tagesstrukturierenden Einrichtungen der
Eingliederungshilfe (Werkstätten, Tages-
stätten oder sonstigen vergleichbaren An-
gebote) aufrechterhalten werden. Dazu
sind Maßnahmen zu ergreifen, die geeig-
net sind, die Arbeitsfähigkeit der genann-
ten Personengruppen nicht aufgrund des
Betreuungsbedarfs ihrer Angehörigen zu
beeinträchtigen. Zu den üblichen Betreu-

ungszeiten ist daher eine Beaufsichtigung
und Betreuung in der jeweiligen Einrich-
tung für Angehörige von Schlüsselperso-
nen sicherzustellen. Der Nachweis der
Unentbehrlichkeit ist erforderlich, um die
Zahl der in den genannten Einrichtungen
zu betreuenden Menschen so gering wie
möglich zu halten, damit einer weiteren
Verbreitung von SARS-CoV-2 entgegen-
gewirkt werden kann. Anderenfalls wäre
die Maßnahme des Betretungsverbots
von Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen
im Sinne des Elften Buches Sozialgesetz-
buch sowie tagesstrukturierenden Einrich-
tungen der Eingliederungshilfe (Werkstät-
ten, Tagesstätten oder sonstigen ver-
gleichbaren Angebote) nicht effektiv,
wenn die Nutzerinnen und Nutzer dieser
Einrichtungen dort aufhalten würden.

Zu 3.:

Die schriftliche Bestätigung des Arbeitge-
bers dient dem Nachweis des Betreu-
ungsbedarfs.

Zu 4.:

Die in den Werkstätten beschäftigten
Menschen mit Behinderungen benötigen
teilweise den Besuch der Werkstatt als
eine tagesstrukturierende Maßnahme.
Selbstverständlich hat der Gefahrschutz
auch in Werkstätten höchste Priorität. Die
dort beschäftigten behinderten Menschen
haben aber auch einen Anspruch auf die-
se Teilhabeleistung. Anders als bei Kin-
dertageseinrichtungen stehen ihnen keine
unterhaltsverpflichteten Personen zur
Seite. Hinzu kommt, dass ein Teil der Be-
treuungs-Personen (in den Familien)
hochaltrig ist und schnell überfordert sein
kann. Werden Werkstätten geschlossen,
ist deshalb durch den Träger sicherzustel-
len, dass zumindest die Personen, die auf
eine Betreuung angewiesen sind, diese
auch erhalten. Die Betreuung kann
dabei z.B. auch in Zusammenarbeit mit
Wohnanbietern geleistet werden.

Zu 5.:

Die Nutzerinnen und Nutzer dieser Ein-
richtungen gehören auch der unter Zu 1.
genannten, besonders schutzbedürftigen
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Personengruppe an, gleichwohl kann die
stabilisierende Wirkung der Förderung in
den entsprechenden Bildungseinrichtun-
gen nicht außer Acht gelassen werden, so
dass hier entsprechende Differenzierun-
gen im Interesse der Menschen mit Behin-
derungen möglich sein müssen. 

Zu 6.:

Bei einigen Nutzerinnen und Nutzern ist
die Betreuung in einer Tages- und Nacht-
pflegeeinrichtung unverzichtbarer Bau-
stein zur Aufrechterhaltung der häuslichen
Versorgung. Die pflegenden Personen
sind oftmals selbst hochaltrig und ge-
sundheitlich vorbelastet. Ohne die Mög-
lichkeit zur weiteren Nutzung eines Ange-
bots der Tages- und Nachtpflege kann
das Risiko einer Überforderung und in der
Folge des dauerhaften Zusammenbruchs
der häuslichen Versorgung nicht ausge-
schlossen werden.
Andererseits bestehen ggf. Möglichkeiten,
das Infektionsrisiko in den Einrichtungen
durch die angestrebte Reduzierung der
Zahl der gleichzeitigen Nutzerinnen und
Nutzer zu minimieren. Z.B. durch Einzel-
transporte in die Einrichtung und wieder
zurück in die eigene Häuslichkeit oder

durch größere räumliche Abstände der
Nutzerinnen und Nutzer während der Be-
treuung in der Einrichtung, die durch eine
reduzierte Zahl gleichzeitiger Nutzerinnen
und Nutzer ermöglicht werden. Dies ist
durch den Leiter der jeweiligen Einrich-
tung bei seiner Entscheidung über die
Aussprache des Betretungsverbots zu
berücksichtigen.

Zu 7.:

Die Nutzerinnen und Nutzer dieser Ein-
richtungen gehören auch der unter Zu 1.
genannten, besonders schutzbedürftigen
Personengruppe an, weshalb auch hier
entsprechende kontaktreduzierende Maß-
nahmen erforderlich sind.

Zu 8.:

Den Anforderungen des erhöhten Infekti-
onsschutzes soll während gemeinsamer
Hin- und Rückfahrten mehrerer Nutzerin-
nen und Nutzer der Einrichtung durch an-
gemessene Maßnahmen Rechnung getra-
gen werden, dazu können insbesondere
erhöhte Sicherheitsabstände zwischen
den Mitfahrenden beitragen.

Inkrafttreten und Geltungsdauer:

Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag
nach ihrer Veröffentlichung als bekannt-
gegeben (§ 41 Abs. 4 Satz 4 Verwaltungs-
verfahrensgesetz NRW). Aus Gründen der
Verhältnismäßigkeit ist sie zunächst bis
einschließlich 19.04.2020 befristet. Die
zeitliche Beschränkung kann bei Fortbe-
stand des Übertragungsrisikos entspre-
chend verlängert werden. 

Hinweise:

Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes
sofort vollziehbar, § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16
Abs. 8 IfSG. Eine Anfechtungsklage hat
somit keine aufschiebende Wirkung. 
Hingewiesen wird ferner auf die Vorschrift
des § 75 Abs. 1 Nr. 1 IfSG, wonach der -
jenige, der einer vollziehbaren Anordnung
nach § 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG zuwiderhan-
delt, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren
oder mit Geldstrafe bestraft wird.

Mönchengladbach, 18.03.2020

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

73



74

„Amtsblatt der Stadt Mönchengladbach“ - Herausgeber:
Der Oberbürgermeister – Fachbereich Organisation und
IT, Wilhelm-Strauß-Straße 50–52, 41236 Mönchenglad-
bach, Telefon (0 21 61) 25-25 65 oder  25-25 63. Das
Amtsblatt erscheint in der Regel am 15. und Letzten
eines Monats. Der Jahresbezugspreis einschließlich
Postzustellgebühren beträgt 20,45 EURO, zahlbar im
Voraus nach Erhalt der Rechnung. Einzel exemplare wer-
den im Fachbereich Organisa tion und IT zum Preis von
0,77 EURO abgegeben. In den Stadtbiblio theken und in
den Bezirksverwaltungsstellen liegt das Amtsblatt zur
Einsichtnahme aus. Neu- bzw. Abbestellungen nimmt
Fachbereich Organisation und IT nur schriftlich ent -
gegen. Kündigungen sind bis spätes tens 30. November
(Poststempel) nur zum Ende des Jahres möglich.

Druck: Peter & Walter Pies, 41065 Mönchengladbach.

Fachbereich Organisation und IT · Wilhelm-Strauß-Straße 50–52 · 41236 Mönchengladbach
Postvertriebsstück · Entgelt bezahlt · 2757 · ISSN 0934 - 8964 -

Stadt Mönchengladbach, 41050 Mönchengladbach
Postvertriebsstück, DPAG, Entgelt bezahlt


